
Aktuelles aus der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung 01 | 2025

Daten für die Monate  
3/2025 bis 5/2025

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
USt, LSt = 10.3.25, 10.4.25, 12.5.25
ESt, KSt = 10.3.25
GewSt, GrundSt = 15.5.25

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
USt, LSt = 13.3.25, 14.4.25, 15.5.25
ESt, KSt = 13.3.25
GewSt, GrundSt = 19.5.25

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 3/25 = 27.3.25
Fälligkeit Beiträge 4/25 = 28.4.25
Fälligkeit Beiträge 5/25 = 27.5.25

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

12/23 5/24 8/24 12/24
+ 3,7 % + 2,4 % + 1,9 % + 2,6 %

Für alle Steuerpflichtigen

Unberechtigter Umsatzsteuerausweis in Gutschrift:  
Privatpersonen müssen Steuerfalle im Blick haben

| Gutschriften im umsatzsteuerlichen Sinne sind Rechnungen, bei denen die Abrech-
nung über die Leistung durch den Leistungsempfänger erfolgt. Wird in einer Gut-
schrift unberechtigt Umsatzsteuer ausgewiesen und betrifft diese Gutschrift eine 
Privatperson, wurde die Steuer bislang nicht von § 14c Abs. 2 des Umsatzsteuerge-
setzes (UStG) erfasst. Doch das hat sich mit der Verkündung des Jahressteuerge-
setzes 2024 (vgl. hierzu auch den separaten Beitrag in dieser Ausgabe) und der Neu-
fassung des § 14c Abs. 2 UStG nun geändert. | 

	◼ Beispiel

Eine Privatperson verkauft an ein Auto-
haus einen Pkw für 10.000 EUR. Das 
Autohaus rechnet wie vereinbart mit 
einer Gutschrift ab. Diese lautet jedoch 
nicht über 10.000 EUR netto, sondern 
über 8.403 EUR zuzüglich 1.597 EUR 
Umsatzsteuer.

Frage: Was sind die umsatzsteuerli-
chen Folgen?

Bisherige Lösung

Wer in einer Rechnung einen Steuerbe-
trag gesondert ausweist, obwohl er zum 
gesonderten Ausweis der Steuer nicht 
berechtigt ist (unberechtigter Steuer-
ausweis), schuldet den ausgewiesenen 
Betrag (§ 14c Abs. 2 S. 1 UStG). 

Zwar galt § 14c Abs. 2 UStG in der bishe-
rigen Fassung auch für erstellte Gut-
schriften – nach der Rechtsprechung 
des Bundesfinanzhofs aber nur, wenn 
mit der Gutschrift über die Leistung ei-
nes Unternehmers abgerechnet wird. 
Wurde mit der Gutschrift über die Leis-
tung eines Nichtunternehmers (Privat-
person) abgerechnet, begründete das 
Dokument keine Steuerschuldnerschaft 
nach § 14c Abs. 2 UStG, da es nicht als 
Rechnung anzusehen ist. 

Im Beispiel war § 14c Abs. 2 UStG bis-
lang nicht anzuwenden, sodass die Pri-
vatperson keine Umsatzsteuer schul-
dete. Das Autohaus war zwar nicht zum 
Vorsteuerabzug berechtigt, dennoch 
bestand die Gefahr, dass das Dokument 
widerrechtlich mit Vorsteuerabzug in 
der Buchhaltung erfasst wird.

Neue Lösung

§ 14c Abs. 2 S. 2 UStG in seiner durch 
das Jahressteuergesetz 2024 geänder-
ten Fassung bestimmt, dass ein unbe-
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Für alle Steuerpflichtigen

Steuerfortentwicklungs­
gesetz in „abgespeckter“ 
Form verkündet

| Das am 30.12.2024 im Bundesgesetz-
blatt verkündete Steuerfortentwick-
lungsgesetz soll die kalte Progression 
ausgleichen. Zudem wurde das Kinder-
geld erhöht. |

Der Maßnahmenkatalog umfasst für 
2025 und 2026 u. a. folgende Punkte:

 • Anhebung des Grundfreibetrags für 
2025 um 312 EUR auf 12.096 EUR 
(2026: 12.348 EUR),

 • Erhöhung des Kinderfreibetrags für 
2025 um 60 EUR auf 6.672 EUR 
(2026: 6.828 EUR),

 • Anhebung des Kindergelds ab 2025 
um 5 EUR pro Monat auf 255 EUR 
(2026: 259 EUR),

 • die Verschiebung der Eckwerte 
des Einkommensteuertarifs um 
2,6 % (2026: 2,0 %).

Hintergrund

Das Steuerfortentwicklungsgesetz sah 
in der ursprünglichen Fassung zahlrei-
che steuerliche Maßnahmen vor, z. B.:

 • Verlängerung der degressiven Ab-
schreibung für bewegliche Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermö-
gens und

 • Überführung der Steuerklassen III 
und V in das Faktorverfahren.

Die Verabschiedung des Gesetzes im 
Bundestag war für den 18.10.2024 ge-
plant. Es wurde aber von der Tagesord-
nung genommen, da man sich inner-
halb der Koalition nicht einigen konnte. 
Nach dem Bruch der Ampelkoalition 
wurde das Gesetz nun in stark reduzier-
ter Form zum Abschluss gebracht. 

Beachten Sie | Ob bzw. welche bisher 
nicht umgesetzten Aspekte noch ein-
mal aufgegriffen werden, wird die kom-
mende Bundesregierung zu diskutie-
ren haben.

Quelle | Steuerfortentwicklungsgesetz, BGBl I 
2024, Nr. 449

Für Vermieter

Anschaffungsnahe Herstellungskosten  
einer Eigentumswohnung 
| Nach § 6 Abs. 1 Nr. 1a des Einkommensteuergesetzes (EStG) werden Aufwendun-
gen in Herstellungskosten umqualifiziert, wenn innerhalb von drei Jahren nach An-
schaffung des Gebäudes Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen durch-
geführt werden, deren Nettoaufwendungen 15 % der Gebäude-Anschaffungskosten 
übersteigen. Die Aufwendungen sind dann nicht sofort, sondern nur über die Ge-
bäude-Abschreibung abzugsfähig. Bei einer Eigentumswohnung sind zwei Beson-
derheiten zu beachten, worauf das Finanzgericht Hessen hingewiesen hat. |

Maßgebend sind die Anschaffungskos-
ten und Anschaffungsnebenkosten der 
angeschafften Wohnung und nicht der 
Wert des Gesamtgebäudes. Bei Teil- 
und Wohnungseigentum ist danach die 
einzelne Einheit und nicht das Gesamt-
gebäude relevant.

Abzustellen ist auf die innerhalb von 
drei Jahren nach Anschaffung der Woh-
nung angefallenen Instandsetzungs- 
und Modernisierungsaufwendungen des 
vermietenden Eigentümers einschließ-
lich seiner anteiligen Aufwendungen 
für Arbeiten an den im Gemeinschafts-
eigentum stehenden Gebäudeteilen.

	◼ Beispiel

A erwirbt mit Wirkung zum 1.11.2023 
eine Eigentumswohnung. Die An-
schaffungskosten betragen insgesamt 
300.000 EUR. Der Grund- und Boden-
anteil beträgt 10 % = 30.000 EUR. Die 
Eigentumswohnung wird nach der Sa-
nierung vermietet. 

Anfang 2024 lässt A die sanitären Anla-
gen (Badezimmer, Gästetoilette) für 
29.750 EUR erneuern und neue Türen 
einbauen (11.900 EUR). Außerdem be-
teiligt er sich an der Dachsanierung 
mit 14.280 EUR. Die insgesamt ange-
fallenen Aufwendungen (55.930 EUR) 
macht er in 2024 als sofort abziehbare 
Erhaltungsaufwendungen geltend.

Lösung: Die Nettoaufwendungen ohne 
Umsatzsteuer (25.000 EUR + 10.000 EUR 
+ 12.000 EUR = 47.000 EUR) überschrei-
ten die 15  %-Grenze von 40.500 EUR 
(15 % von 270.000 EUR).

Demzufolge stellen die Aufwendungen 
insgesamt anschaffungsnahe Aufwen-
dungen dar. Sie sind also nicht sofort 
im Jahr der Zahlung als Werbungs-
kosten abzugsfähig, sondern erhöhen 
die Bemessungsgrundlage für die Ge-
bäudeabschreibung von 270.000 EUR 
um 55.930 EUR auf 325.930 EUR. 

Dies gilt auch für die Kostenbeteili-
gung an der Dachsanierung, die als 
Aufwendungen für das Gemein-
schaftseigentum ebenfalls im Rah-
men der Ermittlung des insgesamt 
entstandenen Sanierungsaufwands 
mit einzubeziehen sind.

Nach Ansicht des Finanzgerichts Hes-
sen dürfen die auf das im Gemein-
schaftseigentum stehenden Bestand-
teile des Gesamtgebäudes entfallenden 
Aufwendungen nicht unberücksichtigt 
bleiben. Dies würde auch dem mit § 6 
Abs. 1 Nr. 1a EStG verfolgten Vereinfa-
chungszweck widersprechen, weil sich 
Instandsetzungs- und Modernisierungs-
maßnahmen regelmäßig zugleich auf 
das Sondereigentum als auch auf Be-
reiche des Gemeinschaftseigentums 
beziehen. Eine Aufteilung von hierfür 
einheitlich getragenen Aufwendungen 
wäre oft nur unter größten Schwierig-
keiten möglich.

Beachten Sie | Gegen die nicht zuge-
lassene Revision wurde Nichtzulas-
sungsbeschwerde eingelegt. 

Quelle | FG Hessen, Urteil vom 18.6.2024, Az. 
4 K 1736/19, NZB BFH Az. IX B 86/24, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 245150

rechtigter Steuerausweis auch vorliegt, 
wenn nach einer vorherigen Vereinba-
rung mit einer Gutschrift abgerechnet, 
darin unberechtigt Umsatzsteuer aus-
gewiesen wird und der Empfänger der 
Gutschrift (Nicht-Unternehmer) dieser 
nicht unverzüglich widerspricht.

Somit schuldet die Privatperson im Bei-
spiel die in der Gutschrift ausgewiesene 
Steuer von 1.597 EUR – sofern sie dieser 
nicht unverzüglich widerspricht.

Quelle | Jahressteuergesetz 2024, BGBl I 2024, 
Nr. 387; BFH-Urteil vom 27.11.2019, Az. V R 23/19
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Für Arbeitgeber

Berufliche Auslands­
reisen: Seit dem 1.1.2025 
gelten neue Pauschalen

| Das Bundesfinanzministerium (BMF-
Schreiben vom 2.12.2024, Az. IV C 5 - S 
2353/19/10010 :006, unter: www.iww.
de/s12182) hat die Pauschbeträge für 
Verpflegungsmehraufwendungen und 
Übernachtungskosten für beruflich 
und betrieblich veranlasste Auslands-
dienstreisen ab 1.1.2025 veröffent-
licht. Änderungen gegenüber dem 
1.1.2024 wurden im Fettdruck gekenn-
zeichnet. |

Für Unternehmer

Steuerfreie Photovoltaikanlagen: Sind „nachlaufende“ 
Betriebsausgaben abzugsfähig? 

| Das Finanzgericht Münster hat entschieden, dass „nachlaufende“ Betriebsaus-
gaben, die im Zusammenhang mit steuerpflichtigen Einnahmen aus dem Betrieb 
einer Photovoltaikanlage in früheren Jahren stehen, aber erst 2022 abfließen, ab-
zugsfähig sind. |

	◼ Sachverhalt

Der Steuerpflichtige machte im Streit-
jahr 2022 gezahlte Steuerberatungs-
kosten und Umsatzsteuernachzahlun-
gen, die aus dem Betrieb einer bis 2021 
steuerpflichtigen Photovoltaikanlage 
resultierten, als Betriebsausgaben 
geltend. Das Finanzamt lehnte dies un-
ter Hinweis auf die ab 2022 geltende 
Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 72 des 
Einkommensteuergesetzes (EStG) ab. 

Die hiergegen erhobene Klage war vor 
dem Finanzgericht Münster erfolg-
reich.

Das Finanzgericht Münster stellte auf 
die Regelung des § 3c Abs. 1 EStG ab, 
wonach Betriebsausgaben dann nicht 
abgezogen werden dürften, wenn sie in 
unmittelbarem wirtschaftlichen Zusam-
menhang mit steuerfreien Einnahmen 
stehen. Ein wirtschaftlicher Zusammen-
hang liegt aber gerade nicht vor, da die 
Betriebsausgaben mit steuerpflichtigen 
Einnahmen aus früheren Jahren im Zu-
sammenhang gestanden haben. 

Zudem führte das Finanzgericht Müns-
ter aus, dass sich auch aus der Rege-
lung in § 3 Nr. 72 S. 2 EStG, wonach kein 
Gewinn zu ermitteln ist, wenn die aus 
dem Betrieb der Photovoltaikanlage er-
zielten Einnahmen insgesamt steuer-
frei sind, kein Betriebsausgabenab-
zugsverbot ergibt. Diese Vorschrift ist 
vielmehr dahin gehend auszulegen, 
dass eine Gewinnermittlung im Fall der 
Steuerfreiheit nicht mehr zwingend er-
forderlich, aber auch nicht verboten ist. 

Würden „nachlaufende“ Betriebsaus-
gaben nicht abzugsfähig sein, stünde 
dies im Widerspruch zum gesetzgebe-
rischen Ziel der Steuerbefreiung, den 
Ausbau erneuerbarer Energien zu för-
dern.

Beachten Sie | Im Hinblick auf die Um-
satzsteuernachzahlungen würde bei ei-
nem fehlenden Betriebsausgabenabzug 
eine Doppelbesteuerung vorliegen.

MERKE | Die Finanzverwaltung hat 
gegen die Entscheidung Revision ein-
gelegt. Somit können geeignete Fälle 
über einen Einspruch vorerst offenge-
halten werden.

Zudem ist darauf hinzuweisen, dass das 
Finanzgericht Nürnberg eine andere 
Sichtweise vertritt. Danach enthält § 3 
Nr. 72 S. 2 EStG ein Gewinnermitt-
lungsverbot und keine bloße Befreiung 
von der Pflicht zur Gewinnermittlung. 
Damit dürfen nach Einführung der 
Steuerbefreiung ab dem Veranla-
gungszeitraum 2022 keine Betriebs-
ausgaben mehr abgezogen werden, 
selbst wenn diese auf steuerpflichtige 
Einnahmen früherer Veranlagungs-
zeiträume entfallen. Auch gegen diese 
Entscheidung ist die Revision beim 
Bundesfinanzhof anhängig.

Quelle | FG Münster, Urteil vom 6.11.2024, Az. 
7 K 105/24 E, Rev. BFH: Az. X R 30/24, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 245762, FG Münster, 
Newsletter Dezember 2024; FG Nürnberg, Ur-
teil vom 19.9.2024, Az. 4 K 1440/23, Rev. BFH: 
Az. III R 35/24

Für Arbeitgeber

Minijobs: Das ändert sich 2025 
| Ab dem 1.1.2025 sind einige wichtige Änderungen für Minijobs zu beachten. So 
beträgt der gesetzliche Mindestlohn 12,82 EUR pro Stunde (zuvor 12,41 EUR). Die 
Erhöhung hat auch Auswirkungen auf die Minijob-Grenze (ab 1.1.2025: 556 EUR mo-
natlich), da diese an den Mindestlohn „gekoppelt“ ist. Diese und weitere Änderungen 
hat die Minijob-Zentrale zusammengefasst (unter: www.iww.de/s12176). |

Für Arbeitgeber

Beiträge zur Pflege­
versicherung um 0,20 % 
gestiegen

| Die Beiträge zur Pflegeversicherung 
wurden mit Wirkung zum 1.1.2025 um 
0,20 % angehoben. |

Unterteilt nach Arbeitgeber (AG) und 
Arbeitnehmer (AN) bedeutet das für 
Mitglieder:

 • ohne Kinder: 4,2 %  
(AG: 1,8 %; AN: 2,4 %),

 • mit einem Kind: 3,60 % (lebens-
lang: AG: 1,8 %; AN: 1,8 %),

 • mit zwei Kindern: 3,35 %  
(AG: 1,8 %; AN: 1,55 %),

 • mit drei Kindern: 3,10 %  
(AG: 1,8 %; AN: 1,3 %),

 • mit vier Kindern: 2,85 %  
(AG: 1,8 %; AN: 1,05 %),

 • ab fünf Kindern: 2,6 %  
(AG: 1,8 %; AN: 0,8 %).

Beachten Sie | Ab zwei Kindern wird 
der Beitrag während der Erziehungs-
phase um 0,25 % je Kind bis zum fünften 
Kind weiter abgesenkt (max. also 1 %). 
Der Abschlag gilt aber nur bis zum Ab-
lauf des Monats, in dem das jeweilige 
Kind das 25. Lebensjahr vollendet hat.

MERKE | In Sachsen zahlen AG 1,3 %. 
Zieht man vom jeweiligen Gesamtbei-
trag den AG-Anteil ab, ergibt sich der je-
weilige AN-Anteil, z. B. für Mitglieder 
ohne Kinder: 4,2 % (AG: 1,3 %; AN: 2,9 %).

Quelle | Pflege-Beitragssatz-Anpassungs-
verordnung 2025, BGBl I 2024, Nr. 446
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Für alle Steuerpflichtigen

Nachweis bei Krankheitskosten: Ab 2025 muss  
der Name auf dem Kassenbeleg stehen

| Aufwendungen für Krankheitskosten sind nur als außergewöhnliche Belastung 
abziehbar, wenn gewisse Nachweiserfordernisse erfüllt sind. Das Bundesfinanzmi-
nisterium hat nun dargelegt, wie der Nachweis ab dem Veranlagungszeitraum 2024 
zu führen ist. |

Hintergrund

Krankheitskosten können als außerge-
wöhnliche Belastung abzugsfähig sein. 
Ein besonderes Augenmerk muss dabei 
auf den Nachweis der Zwangsläufigkeit 
gelegt werden: 

 • Bei krankheitsbedingten Aufwen-
dungen für Arznei-, Heil- und Hilfs-
mittel genügt es, wenn der Steuer-
pflichtige eine Verordnung eines 
Arztes oder Heilpraktikers vorlegt. 
Dies regelt § 64 Abs. 1 Nr. 1 der Ein-
kommensteuer-Durchführungsver-
ordnung (EStDV).

 • Bei bestimmten Krankheitskosten 
ist indes ein amtsärztliches Gut-
achten oder eine ärztliche Beschei-
nigung eines Medizinischen Diens-
tes der Krankenversicherung er-
forderlich. Ein solcher qualifizierter 
Nachweis ist z. B. bei Aufwendun-
gen für wissenschaftlich nicht aner-
kannte Behandlungsmethoden, wie 
z. B. Frisch- und Trockenzellenbe-
handlungen, erforderlich (§ 64 Abs. 1 
Nr. 2 Buchst. f EStDV). 

Beachten Sie | Sind Krankheitskosten 
als außergewöhnliche Belastung einzu-
stufen, wartet die Hürde der zumutba-

ren Belastung, deren Höhe vom Ge-
samtbetrag der Einkünfte, Familien-
stand und Zahl der Kinder abhängt.

Das Schreiben des  
Bundesfinanzministeriums

Der Nachweis der Zwangsläufigkeit 
nach § 64 Abs. 1 Nr. 1 EStDV ist bei ei-
nem eingelösten E-Rezept durch den 
Kassenbeleg der Apotheke bzw. durch 
die Rechnung der Online-Apotheke oder 
bei Versicherten mit einer privaten Kran-
kenversicherung alternativ durch den 
Kostenbeleg der Apotheke zu erbringen. 

Der Kassenbeleg (alternativ: die Rech-
nung der Online-Apotheke) muss fol-
gende Angaben enthalten: 

 • Name der steuerpflichtigen Person, 
 • Art der Leistung (zum Beispiel Na-

me des Arzneimittels), 
 • Betrag bzw. Zuzahlungsbetrag,
 • Art des Rezeptes. 

Beachten Sie | Es wird für den Veran-
lagungszeitraum 2024 nicht beanstan-
det, wenn der Name der steuerpflichti-
gen Person nicht auf dem Kassenbeleg 
vermerkt ist.

Quelle | BMF-Schreiben vom 26.11.2024, Az. IV 
C 3 - S 2284/20/10002 :005, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 245210

Für Arbeitgeber

Lohnsteuerliche Behandlung von unentgeltlichen 
oder verbilligten Mahlzeiten ab 2025  

| Mahlzeiten, die arbeitstäglich unentgeltlich oder verbilligt an die Arbeitnehmer 
abgegeben werden, sind mit dem anteiligen amtlichen Sachbezugswert zu bewer-
ten. Das Bundesfinanzministerium hat nun die Werte für 2025 mitgeteilt: 4,40 EUR 
für ein Mittag- oder Abendessen und 2,30 EUR für ein Frühstück. |

Bei einer Vollverpflegung (Frühstück, 
Mittag- und Abendessen) sind die Mahl-
zeiten mit 11,10 EUR anzusetzen. 

Der Sachbezugswert ist auch relevant für 
Mahlzeiten, die dem Arbeitnehmer wäh-
rend einer beruflich veranlassten Aus-
wärtstätigkeit oder im Rahmen einer 

doppelten Haushaltsführung zur Verfü-
gung gestellt werden, wenn der Preis der 
Mahlzeit 60 EUR nicht übersteigt.

Quelle | BMF-Schreiben vom 10.12.2024, Az. 
IV C 5 - S 2334/19/10010 :006, unter www.iww.
de, Abruf-Nr. 245766; Fünfzehnte Verordnung 
zur Änderung der Sozialversicherungsent-
geltverordnung, BGBl I 2024, Nr. 394

Für alle Steuerpflichtigen

Krebserkrankung:  
Sind die Ausgaben für 
Nahrungsergänzungs­
mittel abzugsfähig?

| Verordnen Ärzte zur Unterstützung ei-
ner Krebstherapie Nahrungsergän-
zungsmittel, stellen sie dennoch keine 
außergewöhnliche Belastung dar. Das 
meint zumindest das Finanzgericht 
München. Das letzte Wort hat der Bun-
desfinanzhof. |

Hintergrund: Arzneimittel sind bei 
ärztlicher Verordnung dem Grunde 
nach als außergewöhnliche Belastung 
abziehbar. Nicht zu den Arzneimitteln 
zählen allerdings Nahrungsergän-
zungsmittel. Sie werden als Lebens-
mittel bzw. Diätverpflegung eingeord-
net, die nicht zu den originären Krank-
heitskosten zählen (§ 33 Abs. 2 S. 3 
Einkommensteuergesetz (EStG)).

	◼ Sachverhalt

Ein an Prostatakrebs erkrankter Steu-
erpflichtiger musste sich einer Opera-
tion und einer anschließenden Chemo-
therapie unterziehen. Es zeigten sich 
erhebliche Nebenwirkungen. 

Neben den nicht von der Krankenversi-
cherung übernommenen „echten“ Be-
handlungskosten erkannte das Finanz-
amt auch ein paar einzelne verordnete 
Mineralstoffe als außergewöhnliche 
Belastung an. Kosten für Nahrungser-
gänzungsmittel und ähnliche Präpa-
rate, die nicht unter das Arzneimittel-
gesetz fielen, ließ es in 2019 und 2020 
in Höhe von jeweils rund 10.000 EUR 
allerdings nicht zum Abzug zu. 

Die hiergegen gerichtete Klage blieb 
erfolglos. 

Beachten Sie | Immerhin hat das Fi-
nanzgericht München die Revision zu-
gelassen. Somit kann der Bundesfi-
nanzhof nun darüber entscheiden, ob die 
Einnahme von Präparaten in Form von 
Nahrungsergänzungsmitteln bei einer 
Krebserkrankung eventuell doch 
zwangsläufig i. S. des § 33 Abs. 2 EStG 
ist.

Quelle | FG München, Urteil vom 25.7.2024, 
Az. 15 K 286/23, Rev. BFH: Az. VI R 23/24, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 243548
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Für Arbeitnehmer

Dienstwagen: Nicht alle 
selbst getragenen Kosten 
mindern den geldwerten 
Vorteil

| Es können nur solche vom Arbeitneh-
mer getragenen Aufwendungen den 
geldwerten Vorteil aus der Überlassung 
des Fahrzeugs als Einzelkosten min-
dern, die bei einer (hypothetischen) Kos-
tentragung durch den Arbeitgeber Be-
standteil dieses Vorteils und somit von 
der Abgeltungswirkung der Ein-Pro-
zent-Regel erfasst wären. Dies hat der 
Bundesfinanzhof entschieden. |

	◼ Sachverhalt

Der geldwerte Vorteil für die auch pri-
vate Nutzungsüberlassung des Dienst-
wagens wurde nach der Ein-Prozent-
Regel ermittelt. In seiner Einkommen-
steuererklärung begehrte der Arbeit-
nehmer eine Minderung dieses Vorteils 
um selbst getragene und privat veran-
lasste Maut-, Fähr- und Parkkosten 
sowie die Absetzung für Abnutzung 
eines privat angeschafften Fahrrad-
trägers für den Dienstwagen. Das Fi-
nanzamt, das Finanzgericht und der 
Bundesfinanzhof lehnten dies aber ab.

Die im Streitfall getragenen Aufwendun-
gen sind keine an den Arbeitgeber ge-
zahlten Nutzungsentgelte, zeitraumbe-
zogene Einmalzahlungen oder über-
nommene Anschaffungskosten des 
Dienstwagens, die den geldwerten Vor-
teil grundsätzlich mindern könnten. 

Würde der Arbeitgeber z. B. Maut- oder 
Parkkosten für private Reisen des Ar-
beitnehmers übernehmen, dann ergäbe 
sich ein eigenständiger geldwerter Vor-
teil – zusätzlich zum ermittelten Vorteil 
nach der Ein-Prozent-Regel. Daraus er-
gibt sich für den Bundesfinanzhof im 
Umkehrschluss, dass der geldwerte 
Vorteil aus der Nutzungsüberlassung 
des Pkw nicht gemindert wird, wenn der 
Arbeitnehmer derartige Kosten trägt. 

MERKE | In diesem Verfahren hat der 
Bundesfinanzhof zudem entschieden, 
dass an den Steuerpflichtigen gezahlte 
Prozesszinsen nach § 236 der Abga-
benordnung steuerbare und steuer-
pflichtige Kapitalerträge sind.

Quelle | BFH-Urteil vom 18.6.2024, Az. VIII R 
32/20, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 242101; 
BFH, PM Nr. 42/24 vom 14.11.2024

Für Unternehmer

Teilwertansatz bei börsennotierten „hybriden“ 
Anleihen
| Der Bundesfinanzhof (Urteil vom 23.8.2023, Az. XI R 36/20) musste jüngst darüber 
entscheiden, ob für hybride Wertpapiere im Streitjahr (2012) der niedrigere Kurs-
wert als Teilwert angesetzt werden darf oder der höhere Nominalwert angesetzt 
werden muss. Er entschied zugunsten einer Teilwertabschreibung: Bei börsenno-
tierten verzinslichen Wertpapieren ohne feste Laufzeit, die von den Gläubigern nicht 
gekündigt werden können, liegt eine voraussichtlich dauernde Wertminderung vor, 
wenn der Börsenwert zum Bilanzstichtag unter denjenigen im Zeitpunkt des Er-
werbs der Anteile gesunken ist und der Kursverlust die Bagatellgrenze von 5 % der 
Anschaffungskosten bei Erwerb überschreitet. |

Für Arbeitnehmer

Entfernungspauschale: Wann ist die tatsächlich 
benutzte längere Fahrtstrecke ansetzbar?

| Grundsätzlich kann die Entfernungspauschale für die Fahrten zwischen der 
Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte nur für die kürzeste Entfernung bean-
sprucht werden. Etwas anderes gilt aber, wenn eine andere Verbindung offensicht-
lich verkehrsgünstiger ist und vom Arbeitnehmer regelmäßig benutzt wird (§ 9 
Abs. 1 Nr. 4 S. 4 Einkommensteuergesetz). Wann dies der Fall ist, musste jüngst das 
Finanzgericht Niedersachsen entscheiden. |

Eine Straßenverbindung ist dann als 
verkehrsgünstiger als die kürzeste Ver-
bindung zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte anzusehen, wenn der 
Arbeitnehmer eine andere (längere) 
Straßenverbindung nutzt und er die Ar-
beitsstätte auf diese Weise trotz gele-
gentlicher Verkehrsstörungen in der 
Regel schneller und pünktlicher er-
reicht. 

„Offensichtlich” verkehrsgünstiger ist 
die vom Arbeitnehmer gewählte Stra-
ßenverbindung dann, wenn ihre Vorteil-
haftigkeit so auf der Hand liegt, dass 
sich auch ein unvoreingenommener, 
verständiger Verkehrsteilnehmer unter 
den gegebenen Verkehrsverhältnissen 
für die Benutzung der Strecke entschie-
den hätte. Dass bei extremen Stauver-
hältnissen die Umwegstrecke auch mal 
verkehrsgünstiger und schneller sein 
kann, reicht insoweit nicht aus.

Allein die höhere Zahl der Ampeln und 
die erforderliche Fahrt durch die In-
nenstadt bei Benutzung der kürzeren 
Strecke kommen im Rahmen der Wür-
digung aller Umstände des Einzelfalls 
keine entscheidende Bedeutung zu. Das 
Finanzgericht Niedersachsen führte 
aus: Die Indizwirkung der nicht fest-
stellbaren regelmäßigen Fahrzeitver-
kürzung der längeren Strecke bzw. die 
im Regelfall sogar erhebliche Fahrzeit-
verkürzung der kürzeren Strecke bei 

normaler üblicher Verkehrslage über-
lagert im Rahmen der Gesamtbewer-
tung mögliche Beeinträchtigungen 
durch Ampelschaltungen oder Innen-
stadtfahrten. 

Krankheitsgründe können grundsätz-
lich gegen die Zumutbarkeit der Be-
nutzung der kürzeren Fahrtstrecke 
sprechen (Entscheidung des Finanzge-
richts Hamburg bei amtsärztlich attes-
tierter Höhenangst und Fahrt über eine 
Brücke). 

Beachten Sie | Die im Streitfall nicht 
weiter belegte erhöhte Unfallgefahr 
auf der kürzeren Fahrtstrecke sowie 
eine dargelegte Erforderlichkeit von 
planbaren Pausen wegen Rückenlei-
dens bzw. Schwerbehinderung reichen 
allerdings nicht aus, damit die Benut-
zung der kürzeren Fahrtstrecke als un-
zumutbar angesehen werden kann. 
Dies gilt zumindest, wenn der Steuer-
pflichtige (wie im Streitfall) infolge ei-
nes Standortwechsels des Arbeitge-
bers in einem späteren Veranlagungs-
zeitraum einen Großteil der kürzeren 
Fahrtstrecke dann tatsächlich nutzt.

Quelle | FG Niedersachsen, Urteil vom 
3.4.2024, Az. 9 K 117/21, unter www.iww.de, Ab-
ruf-Nr. 243441; FG Hamburg, Urteil vom 
24.3.2003, Az. II 61/02
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Für alle Steuerpflichtigen

Erbschaftsteuer: Interessante Urteile zu Freibeträgen und Bestattungskosten 
als Nachlassverbindlichkeiten

| Leistungen aus einer Sterbegeldversicherung, die der Erblasser bereits zu Lebzeiten an ein Bestattungsunternehmen ab-
getreten hat, erhöhen als Sachleistungsanspruch der Erben den Nachlass. Im Gegenzug sind jedoch die Bestattungskosten in 
vollem Umfang als Nachlassverbindlichkeiten steuermindernd zu berücksichtigen. In einem weiteren Urteil hat der Bundesfi-
nanzhof Folgendes klargestellt: Verzichtet ein Kind gegenüber einem Elternteil auf seinen gesetzlichen Erbteil, dann hat dieser 
Verzicht nicht zur Folge, dass beim Versterben des Elternteils die Enkel des Erblassers den Freibetrag i. H. von 400.000 EUR 
erhalten. Vielmehr erhält der Enkel nur einen Freibetrag i. H. von 200.000 EUR. |

Bestattungskosten  
bei Sterbegeldversicherung

Über folgenden Fall musste der Bun-
desfinanzhof jüngst entscheiden: 

	◼ Sachverhalt

Der Kläger und seine Schwester sind 
Erben ihrer verstorbenen Tante (Erblas-
serin). Diese hatte eine Sterbegeldversi-
cherung abgeschlossen und das Be-
zugsrecht an ein Bestattungsunterneh-
men zur Deckung ihrer Bestattungskos-
ten abgetreten. Nach dem Tod stellte 
das Bestattungsinstitut für seine Leis-
tungen einen Betrag i. H. von 11.654 EUR 
in Rechnung. Davon bezahlte die Ster-
begeldversicherung 6.864 EUR.

Das Finanzamt setzte gegen den Klä-
ger Erbschaftsteuer fest und rechnete 
den Sachleistungsanspruch auf Be-
stattungsleistungen (6.864 EUR) zum 
Nachlass. Für die geltend gemachten 
Nachlassverbindlichkeiten (einschließ-
lich der Kosten für die Bestattung) 
setzte es nur die Pauschale für Erbfall-
kosten nach § 10 Abs. 5 Nr. 3 S. 2 des 
Erbschaftsteuer- und Schenkungsteu-
ergesetzes (ErbStG) i. H. von 10.300 EUR 
an. Die nach dem Einspruchsverfahren 
erhobene Klage wies das Finanzgericht 
Münster als unbegründet zurück.

Der Bundesfinanzhof hat das Urteil auf-
gehoben und die Sache an das Finanz-
gericht zur anderweitigen Verhandlung 
und Entscheidung zurückverwiesen.

Aufgrund der von der Erblasserin abge-
schlossenen Sterbegeldversicherung 
ist ein Sachleistungsanspruch in Bezug 
auf die Bestattung auf die Erben über-
gegangen. Dieser fiel (wie das Finanz-
gericht zutreffend entschieden hat) in 
Höhe der Versicherungsleistung von 
6.864 EUR in den Nachlass und erhöhte 
die Bemessungsgrundlage der Erb-
schaftsteuer. 

Im Unterschied zum Finanzgericht 
Münster ist der Bundesfinanzhof aber 
der Meinung, dass die Bestattungskos-

ten nicht nur in Höhe der Pauschale 
von 10.300 EUR abzugsfähig sind. Sie 
sind vielmehr in vollem Umfang als 
Nachlassverbindlichkeiten bei der Be-
messung der Erbschaftsteuer steuer-
mindernd zu berücksichtigen. 

Da die Feststellungen des Finanzge-
richts Münster nicht ausreichten, um die 
Höhe der insgesamt zu berücksichtigen-
den Nachlassverbindlichkeiten zu be-
stimmen, wurde das Verfahren zurück-
verwiesen.

MERKE | Durch das Jahressteuerge-
setz 2024 wurde der Erbfallkosten-
pauschbetrag von 10.300 EUR auf 
15.000 EUR erhöht. Nach der Geset-
zesbegründung soll so ein individuel-
ler Kostennachweis in der Mehrzahl 
der Fälle vermieden werden können. 
Die Erhöhung gilt für Erwerbe, für die 
die Steuer ab dem Monat entsteht, der 
der Gesetzesverkündung folgt, also ab 
Januar 2025.

Freibeträge

Hintergrund: Je näher das verwandt-
schaftliche Verhältnis ist, umso höher ist 
bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer 
der Freibetrag nach § 16 Abs. 1 ErbStG. 
So gelten für Kinder 400.000 EUR. Die-
ser Betrag gilt auch für die Enkelkinder, 
sofern die Kinder des Erblassers be-
reits vorher gestorben sind. Bei En-
keln, deren Eltern noch leben, beträgt 
der Freibetrag 200.000 EUR.

	◼ Sachverhalt

Im Streitfall hatte der Vater des Klä-
gers gegenüber seinem eigenen Vater 
(dem Großvater des Klägers) vertrag-
lich auf sein gesetzliches Erbrecht 
verzichtet. Als der Großvater verstarb, 
wurde sein Enkel gesetzlicher Erbe. 
Dieser beantragte beim Finanzamt, 
ihm für die Erbschaft einen Freibetrag 
i. H. von 400.000 EUR zu gewähren. 

Das Finanzamt bewilligte aber nur ei-
nen Freibetrag i. H. von 200.000 EUR, da 
sein eigener Vater zwar auf seinen ge-
setzlichen Erbteil verzichtet hatte, aber 
beim Tod des Großvaters noch lebte.

Die Klage vor dem Finanzgericht Nie-
dersachsen war ebenso erfolglos, wie 
die Revision beim Bundesfinanzhof. 

Der Wortlaut des § 16 Abs. 1 Nr. 2 Alter-
native 2 ErbStG benennt als Empfänger 
des höheren Freibetrags „Kinder ver-
storbener Kinder“. Diese Formulierung 
ist dahin gehend zu verstehen, dass die 
Kinder des Erblassers tatsächlich ver-
storben sind. Die Vorversterbensfiktion 
des § 2346 Abs. 1 S. 2 BGB bewirkt 
nicht, dass das erbverzichtende Kind 
als „verstorbenes Kind“ im Sinne des  
§ 16 Abs. 1 Nr. 2 Alternative 2 ErbStG 
gilt und dessen Abkömmlinge den Frei-
betrag i. H. von 400.000 EUR erhalten.

Die Freibetragsregelungen sollen die 
Abkömmlinge der ersten Generation 
(Kinder) begünstigen. Bei den Enkeln 
hat der Gesetzgeber die familiäre Ver-
bundenheit nicht als so eng angesehen 
und gewährt somit einen geringeren 
Freibetrag (200.000 EUR). Lediglich 
wenn die eigene Elterngeneration vor-
verstorben ist, sieht der Gesetzgeber 
die Großeltern für das Auskommen der 
„verwaisten Enkel“ in der Pflicht und 
gewährt ihnen den höheren Freibetrag 
von 400.000 EUR. 

Beachten Sie | Eine Ausdehnung des 
höheren Freibetrags auf Kinder, die nur 
vom Gesetz als verstorben angesehen 
werden, die aber tatsächlich bei Tod 
des Großelternteils noch leben, hat der 
Gesetzgeber nicht gewollt. 

Quelle | Nachlassverbindlichkeiten: BFH-Ur-
teil vom 10.7.2024, Az. II R 31/21, unter www.iww.
de, Abruf-Nr. 244791; BFH, PM Nr. 43/24 vom 
14.11.2024; Freibeträge: BFH-Urteil vom 
31.7.2024, Az. II R 13/22, unter www.iww.de, Ab-
ruf-Nr. 244795; BFH, PM Nr. 41/24 vom 14.11.2024
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Für Vermieter

DSGVO: Finanzamt darf 
Mietverträge anfordern

| Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs 
darf das Finanzamt einen Steuerpflichti-
gen auch unter Berücksichtigung der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
zur Vorlage der Mietverträge zum Zwe-
cke der Prüfung der in der Steuererklä-
rung gemachten Angaben auffordern. |

	◼ Sachverhalt

Im Zuge der Steuererklärung forderte 
das Finanzamt Kopien der aktuellen 
Mietverträge, Nebenkostenabrechnun-
gen sowie Nachweise über geltend ge-
machte Erhaltungsaufwendungen an. 

Der Steuerpflichtige bzw. der Vermie-
ter legte zwar eine Aufstellung der 
Brutto- und Nettomieteinnahmen mit 
geschwärzten Namen der Mieter sowie 
der Betriebskosten für die verschiede-
nen Wohnungen und Unterlagen über 
die Instandhaltungsaufwendungen vor, 
jedoch nicht die angeforderten Miet-
verträge und Nebenkostenabrechnun-
gen. Der Grund: Die Offenlegung sei im 
Hinblick auf die DSGVO ohne vorherige 
Einwilligung der Mieter nicht möglich. 

Das Finanzamt, das Finanzgericht 
Nürnberg und der Bundesfinanzhof 
waren aber anderer Meinung. 

Nach § 97 Abs. 1 S. 1 der Abgabenord-
nung haben die Beteiligten und andere 
Personen der Finanzbehörde auf Ver-
langen Bücher, Aufzeichnungen, Ge-
schäftspapiere und andere Urkunden 
zur Einsicht und Prüfung vorzulegen.

Die Vorlage von Urkunden unterliegt 
dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Die 
Vorlage muss also zur Sachverhaltsauf-
klärung geeignet und notwendig, die 
Pflichterfüllung für den Betroffenen 
möglich und die Inanspruchnahme er-
forderlich, verhältnismäßig und zumut-
bar sein. Dies war für den Bundesfinanz-
hof hier der Fall. Er führte weiter aus: 

 • Eine Einwilligung der Mieter in die 
Weitergabe an das Finanzamt ist 
nicht erforderlich, weil die Verarbei-
tung nach Art. 6 Abs. 1 Unterabs. 1 
Buchst. c DSGVO gerechtfertigt ist.

 • Die Übersendung der Mietverträge 
ist als Zweckänderung nach Art. 6 
Abs. 4 DSGVO regelmäßig zulässig. 

Quelle | BFH-Urteil vom 13.8.2024, Az. IX R 
6/23, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 244406

Für alle Steuerpflichtigen

Zusatzbeitragssatz in der gesetzlichen Kranken­
versicherung: Erhöhung ab 2025 auf 2,5 %

| Der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung wurde mit Wirkung ab 2025 um 0,8 % auf 2,5 % angehoben (BAnz AT 7.11.24 B4). 
Allerdings ist dies nur ein Orientierungswert. Den tatsächlichen Zusatzbeitrags-
satz bestimmt jede Krankenkasse individuell. |

Beispiel: Bei einem Bruttoeinkommen 
von 3.000 EUR monatlich bewirkt eine 
Erhöhung um 0,8 %, dass der Nettolohn 

um 12 EUR sinkt. Da der Zusatzbeitrag 
paritätisch getragen wird, zahlt der Ar-
beitgeber die anderen 12 EUR. 

Für alle Steuerpflichtigen

Energetische Gebäudesanierung: Steuerermäßigung 
erst bei vollständiger Begleichung der Rechnung

| Zum 1.1.2020 wurde mit § 35c Einkommensteuergesetz (EStG) eine Steuerermä-
ßigung für energetische Maßnahmen bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten Ge-
bäuden eingeführt. Der Bundesfinanzhof hat sich nun erstmals mit dieser Vorschrift 
befasst und Folgendes zu einer Ratenzahlung entschieden: Die Steuerermäßigung 
kann erst gewährt werden, wenn die Montage vorgenommen und der Rechnungs-
betrag vollständig auf das Konto des Installationsunternehmens bezahlt wurde. |

Hintergrund: Begünstigte Aufwendun-
gen/Maßnahmen sind u. a. die Wärme-
dämmung von Wänden, Dachflächen 
und Geschossdecken sowie die Erneue-
rung der Fenster, Außentüren oder der 
Heizungsanlage. Je begünstigtem Ob-
jekt beträgt der Höchstbetrag der 
Steuerermäßigung 40.000 EUR, wobei 
die Ermäßigung nach Maßgabe des  
§ 35c Abs. 1 EStG über drei Jahre ver-
teilt wird. 

	◼ Sachverhalt

2021 hatte ein Ehepaar die Heizung des 
selbst bewohnten Einfamilienhauses 
durch den Einbau eines neuen Gas-
brennwertheizkessels modernisiert. 
Die Kosten für die Lieferung und die 
Montage des Kessels betrugen rund 
8.000 EUR. In der Rechnung waren 
auch Kosten für Monteurstunden und 
Fachhelferstunden enthalten. 

Seit März 2021 zahlte das Ehepaar 
gleichbleibende monatliche Raten in 
Höhe von 200 EUR auf den Rechnungs-
betrag. Infolgedessen wurden im Streit-
jahr 2021 insgesamt 2.000 EUR bezahlt. 
Die im Zuge der Einkommensteuerer-
klärung beantragte Steuerermäßigung 
nach § 35c EStG lehnte das Finanzamt 
jedoch ab, da diese erst mit Beglei-
chung der letzten Rate im Jahr 2024 in 
Betracht komme. Dieser Auffassung 
schlossen sich das Finanzgericht Mün-
chen und der Bundesfinanzhof an.

Nach § 35c Abs. 4 Nr. 1 EStG muss der 
Steuerpflichtige eine Rechnung in 
deutscher Sprache mit bestimmten in-
haltlichen Angaben erhalten haben. Zu-
sätzlich verlangt § 35c Abs. 4 Nr. 2 EStG 
ausdrücklich, dass die Zahlung auf das 
Konto des Erbringers der Leistung er-
folgt ist. 

Bevor die Rechnung nicht vollständig 
beglichen wurde, liegt der von § 35c 
Abs. 1 EStG geforderte Abschluss der 
Maßnahme nicht vor. Somit sind die ge-
leisteten Teilzahlungen im Jahr 2021 
nicht zu berücksichtigen.

MERKE | Der Bundesfinanzhof weist 
abschließend darauf hin, dass im 
Streitjahr 2021 eine Steuerermäßigung 
nach § 35a Abs. 3 EStG für Handwer-
kerleistungen in Betracht kommt (20 % 
der Aufwendungen, höchstens jedoch 
1.200 EUR). Nach dieser Vorschrift 
werden allerdings nur die Arbeitskos-
ten und nicht auch die Materialkosten 
begünstigt. 

Wird die Steuerermäßigung für Hand-
werkerleistungen in Anspruch genom-
men, dann ist eine (zusätzliche) Förde-
rung auf der Grundlage des § 35c EStG 
ausgeschlossen. 

Quelle | BFH-Urteil vom 13.8.2024, Az. IX R 
31/23, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 244201; 
BFH, PM Nr. 39/24 vom 10.10.2024
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Für Unternehmer

Investitionsabzugsbetrag für steuerfreie PV­Anlagen: 
Aussetzung der Vollziehung bei Rückgängigmachung

| Für den Bundesfinanzhof ist es ernstlich zweifelhaft, ob die Rückgängigmachung 
von Investitionsabzugsbeträgen (IAB) für die Anschaffung von ab dem Jahr 2022 
steuerbefreiten Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) rechtmäßig ist. Er hat in dem 
Streitfall daher (anders als die Vorinstanz) Aussetzung der Vollziehung gewährt. |

Hintergrund

Durch das Jahressteuergesetz 2022 
wurden Einkünfte aus dem Betrieb ei-
ner PV-Anlage, die bisher zu steuer-
pflichtigen gewerblichen Einkünften 
führen konnten, unter den Vorausset-
zungen des § 3 Nr. 72 des Einkommen-
steuergesetzes (EStG) steuerfrei ge-
stellt – und zwar rückwirkend ab 
1.1.2022.

Im Hinblick auf eine zu errichtende PV-
Anlage haben Steuerpflichtige jedoch 
im Rahmen ihrer Gewinn ermittlungen 
bzw. Einkommensteuererklärungen für 
2021 einen gewinnmindernden IAB ge-
bildet. Nach Ansicht der Verwaltung sind 
diese IAB nach § 7g Abs. 3 EStG durch 
Änderung der Einkommensteuerfest-
setzung für 2021 rückgängig zu ma-
chen. Ob dies rechtmäßig ist, ist derzeit 
umstritten.

Beschluss des Bundesfinanzhofs

Zu dieser Konstellation (IAB in 2021, An-
schaffung der PV-Anlage in 2022) enthal-
ten weder § 7g EStG noch § 3 Nr. 72 EStG 
entsprechende Regelungen, sodass in-
soweit eine unklare Gesetzeslage be-

steht, die nach Auffassung des Bun-
desfinanzhofs allein schon eine Aus-
setzung der Vollziehung rechtfertigt. 

Darüber hinaus hält der Bundesfinanz-
hof auch folgendes Szenario für denk-
bar: Obwohl bei steuerfreien Einnah-
men aus einer PV-Anlage kein Gewinn 
zu ermitteln ist, schließt dies die ge-
winnerhöhende Hinzurechnung des 
IAB im Anschaffungsjahr nicht notwen-
digerweise aus.

Ausblick

Es ist davon auszugehen, dass sich der 
Bundesfinanzhof mit dieser Frage künf-
tig auch in einem Hauptsacheverfahren 
beschäftigen wird. Wie die Entschei-
dung dann ausfallen wird, ist derzeit 
schwer abzuschätzen. Dabei ist zu be-
achten, dass die günstige Entscheidung 
im Aussetzungsverfahren nur im Rah-
men einer summarischen Prüfung ge-
troffen wurde. Sie kann daher keines-
falls als richtungsweisend für das 
Hauptsacheverfahren gewertet werden.

Quelle | BFH, Beschluss vom 15.10.2024, Az. 
III B 24/24 (AdV), unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
244577

Für alle Steuerpflichtigen

Außenprüfung  
auch nach dem Tod  
des Geschäftsinhabers 
zulässig

| Eine steuerliche Betriebsprüfung 
für zurückliegende Besteuerungszeit-
räume ist auch dann zulässig, wenn 
der Inhaber verstorben ist und der Be-
trieb von den Erben nicht weiterge-
führt wird. Das hat das Finanzgericht 
Hessen entschieden. |

	◼ Sachverhalt

Geklagt hatten zwei Söhne, die jeweils 
Miterbe nach ihrem verstorbenen Va-
ter geworden waren. Der Vater be-
trieb bis zu seinem Tod ein Bauunter-
nehmen. Obwohl der Betrieb von den 
Söhnen nicht weitergeführt wurde, 
ordnete das Finanzamt eine Betriebs-
prüfung für mehrere zurückliegende 
Jahre an. 

Die Söhne waren der Ansicht, dass eine 
Betriebsprüfung nur erfolgen dürfe, 
solange der Inhaber selbst Auskünfte 
zu der betrieblichen Tätigkeit geben 
könne und der Betrieb noch existiere. 
Eine Betriebsprüfung nach dem Tod 
des Betriebsinhabers sei unzulässig. 

Das Finanzgericht Hessen teilte diese 
Auffassung allerdings nicht.

Die steuerlichen Pflichten gehen mit 
dem Tod des Betriebsinhabers auf die 
Erben über. Dazu gehört auch die Dul-
dung der Betriebsprüfung. 

Mögliche Schwierigkeiten in Bezug dar-
auf, dass bestimmte Auskünfte nicht 
erteilt oder Unterlagen nicht vorgelegt 
werden können, sind nicht bei der Frage 
der Zulässigkeit einer Außenprüfung zu 
berücksichtigen. Dies sind Umstände, 
die im späteren Besteuerungsverfahren 
auf Ebene der Beweisführung Bedeu-
tung erlangen.

Beachten Sie | Da das Finanzgericht 
keine Revision zugelassen hat, wurde 
Nichtzulassungsbeschwerde beim Bun-
desfinanzhof eingelegt. 

Quelle | FG Hessen, Urteil vom 10.5.2023, Az. 
8 K 816/20, NZB BFH Az. X B 73/23, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 240802

Für GmbH-Gesellschafter

Zeitpunkt einer verdeckten Gewinnausschüttung  
bei Darlehen mit unsicherer Rückzahlung

| Beim Bundesfinanzhof ist ein Verfahren mit folgender Frage anhängig: Kann eine 
verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) bei Ausreichung eines Darlehens mit unsiche-
rer Rückzahlung erst angenommen werden, wenn der Ausfall der Ansprüche feststeht 
oder ist bereits bei Ausreichung des Darlehens mit unsicherer Rückzahlung ein Zu-
fluss und damit eine vGA beim Gesellschafter anzunehmen? Die Entscheidung dürfte 
für viele GmbH-Gesellschafter gerade in Krisenzeiten höchste Relevanz haben. |

Hintergrund: Eine vGA liegt vor, wenn 
die Kapitalgesellschaft ihrem Gesell-
schafter (oder einer diesem naheste-
henden Person) außerhalb der gesell-
schaftsrechtlichen Gewinnverteilung ei-
nen Vermögensvorteil zuwendet, diese 
Zuwendung ihren Anlass im Gesell-
schaftsverhältnis hat und der Vermö-

gensvorteil dem Gesellschafter bzw. der 
nahestehenden Person zugeflossen ist. 
Eine vGA darf den Gewinn der Gesell-
schaft nicht mindern.

Quelle | FG Düsseldorf, Urteil vom 28.10.2022, 
Az. 1 K 465/19 E, AO, Rev. BFH: Az. VIII R 10/24, 
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 243549
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Für Unternehmer

Finales Anwendungsschreiben zu elektronischen Rechnungen
| Für nach 2024 ausgeführte Umsätze gilt die obligatorische elektronische Rechnung (kurz E-Rechnung) bei Umsätzen zwi-
schen inländischen Unternehmern. Bereits im Juni 2024 hatte das Bundesfinanzministerium ein Entwurfsschreiben veröffent-
licht und den Verbänden mit der Gelegenheit zur Stellungnahme übersandt. Nun liegt das finale Schreiben mit 18 Seiten vor. |

Allgemeines und  
Übergangs regelungen 

Durch das Wachstumschancengesetz 
(BGBl I 2024, Nr. 108) wurden die Rege-
lungen zur Ausstellung von Rechnungen 
nach § 14 Umsatzsteuergesetz (UStG) 
für nach 2024 ausgeführte Umsätze neu 
gefasst. Kernpunkt der Neuregelung: 
Die obligatorische E-Rechnung bei Um-
sätzen zwischen inländischen Unter-
nehmern (inländische B2B-Umsätze).

Beachten Sie | Ausgenommen sind 
Rechnungen über Leistungen, die nach 
§ 4 Nr. 8 bis 29 UStG steuerfrei sind, so-
wie Rechnungen über Kleinbeträge bis 
250 EUR (§ 33 der Umsatzsteuer-Durch-
führungsverordnung [UStDV]) und Fahr-
ausweise (§ 34 UStDV).

Da die Umsetzung einige Zeit bean-
spruchen wird, sind nach den Vorgaben 
des § 27 UStG Übergangsregeln nutz-
bar: Der allgemeine Übergangszeit-
raum beträgt zwei Jahre (Pflicht somit 
ab 2027). Drei Jahre gelten für Unter-
nehmer mit einem Gesamtumsatz von 
bis zu 800.000 EUR im Jahr 2026.

MERKE | Hinsichtlich des Empfangs 
einer E-Rechnung gilt allerdings keine 
Übergangsregelung, er ist somit vom 
1.1.2025 an durch den Rechnungs-
empfänger zu gewährleisten. Hierfür 
reicht es aus, wenn der Empfänger 
ein E-Mail-Postfach zur Verfügung 
stellt. 

Dabei ist es nicht erforderlich, dass es 
sich um ein gesondertes E-Mail-Post-
fach nur für den Empfang von E-Rech-
nungen handelt. Die Beteiligten können 
abweichend hiervon auch andere zuläs-
sige Übermittlungswege vereinbaren.

Ausgewählte Aspekte und  
Nach besserungen zum Entwurf

Das Bundesfinanzministerium widmet 
sich sehr ausführlich der Frage nach 
den zulässigen Formaten. Generell gilt: 
E-Rechnungen können sowohl in einem 
rein strukturierten als auch in einem 
hybriden Format erstellt werden. 

Ein zulässiges elektronisches Rech-
nungsformat muss vor allem gewähr-
leisten, dass die Rechnungsangaben 
nach §§ 14, 14a UStG elektronisch über-
mittelt und ausgelesen werden können. 
Die Verwendung von strukturierten For-
maten, die der Normenreihe EN 16931 
entsprechen, ist immer zulässig. 

Als Beispiele für zulässige nationale 
elektronische Rechnungsformate nennt 
das Finanzministerium Rechnungen nach 
dem Standard XRechnung und nach dem 
ZUGFeRD-Format ab der Version 2.0.1 
(ausgenommen die Profile MINIMUM und 
BA-SIC-WL). Auch europäische Formate 
sind zulässig, z. B. Factur-X (Frankreich).

Auf welches zulässige elektronische 
Rechnungsformat und welchen zulässi-
gen Übermittlungsweg sich die Vertrags-
parteien einigen, ist zivilrechtlich zwi-
schen ihnen zu klären. Für die Übermitt-
lung von E-Rechnungen kommen z. B. 
der Versand per E-Mail (Achtung: Eine 
PDF ist keine E-Rechnung), die Bereit-
stellung der Daten mittels einer elektro-
nischen Schnittstelle, der gemeinsame 
Zugriff auf einen zentralen Speicherort 
innerhalb eines Konzernverbundes oder 
die Möglichkeit des Downloads über ein 
Internetportal in Betracht.

Beachten Sie | Der Deutsche Steuerbe-
raterverband (DStV) begrüßt, dass das 

Schreiben keine unnötigen Beschrän-
kungen der Übermittlungswege mehr 
enthält. So ist etwa die noch im Entwurf 
vorgesehene Maßgabe, dass ein USB-
Stick kein zulässiger Weg ist, entfallen.

Darüber hinaus hat der DStV insbeson-
dere folgende Anpassungen ausdrück-
lich positiv hervorgehoben:

 • Vor dem 1.1.2027 ausgestellte 
Dauerrechnungen in Papierform 
oder als PDF behalten ihre Gültig-
keit. Sie müssen entgegen dem 
Entwurf erst als E-Rechnung aus-
gestellt werden, wenn sich die 
Rechnungsangaben ändern. 

 • Bis zum Ablauf der Übergangsfris-
ten zur Einführung der E-Rech-
nung können Unternehmer ihre 
Leistungen auch mit einer sonsti-
gen Rechnung abrechnen (Papier, 
PDF- oder Worddatei). Muss diese 
Rechnung später korrigiert wer-
den, kann dies in dem sonstigen For-
mat erfolgen. Eine Pflicht zur Rech-
nungskorrektur mittels E-Rechnung 
besteht somit nur für Leistungen, die 
ohnehin mittels E-Rechnung abzu-
rechnen sind.

Beachten Sie | Nach dem BMF-Schrei-
ben betrifft die Pflicht zur Ausstellung 
von E-Rechnungen auch umsatzsteu-
erliche Kleinunternehmer (§ 19 UStG). 
Durch das Jahressteuergesetz 2024 
wurde diese Verpflichtung aber aufge-
hoben. 

Quelle | BMF-Schreiben vom 15.10.2024, Az. III 
C 2 - S 7287-a/23/10001 :007, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 244405; DStV, Mitteilung vom 
16.10.2024: „Finales BMF-Schreiben zur E-
Rechnung: auch DStV-Anregungen wurden 
umgesetzt“

Für Arbeitgeber

Mindestvergütung für Auszubildende: Neue Werte ab 2025 
| Für Auszubildende gilt der gesetzliche Mindestlohn zwar nicht, aber auch sie haben Anspruch auf eine Mindestvergütung 
– und hier sind erhöhte Werte zu berücksichtigen. Die Höhe der monatlichen Mindestvergütung nach § 17 Abs. 2 S. 1 des Be-
rufsbildungsgesetzes beträgt, wenn die Berufsausbildung im Zeitraum vom 1.1.2025 bis zum 31.12.2025 begonnen wird, im 
ersten Jahr der Berufsausbildung 682 EUR, im zweiten Jahr 805 EUR, im dritten Jahr 921 EUR und im vierten Jahr 955 EUR 
(Quelle: Bekanntmachung zur Fortschreibung der Höhe der Mindestvergütung für Berufsausbildungen nach dem Berufsbil-
dungsgesetz (2025), BGBl I 2024, Nr. 305). |
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Für alle Steuerpflichtigen

Grundfreibetrag und 
Kinderfreibetrag:  
Rückwirkende Erhöhung 
für 2024

| Durch das Gesetz zur steuerlichen 
Freistellung des Existenzminimums 2024 
wurden der steuerliche Grundfreibetrag 
von 11.604 EUR auf 11.784 EUR und der 
Kinderfreibetrag von 6.384 EUR auf 
6.612 EUR rückwirkend ab 1.1.2024 an-
gehoben. |

Im Vorgriff auf die Erhöhung hatte das 
Bundesfinanzministerium mit Schrei-
ben vom 18.10.2024 bereits die Pro-
grammablaufpläne für den Lohnsteuer-
abzug für Dezember 2024 veröffentlicht. 
Denn eine Rückrechnung der Monate 
Januar bis November ist bzw. war nicht 
erforderlich.

Quelle | Gesetz zur steuerlichen Freistellung 
des Existenzminimums 2024, BGBl I 2024, Nr. 
386; BMF-Schreiben vom 18.10.2024, Az. IV C 5 
- S 2361/19/10008 :012, unter www.iww.de/s11897

Für GmbH-Gesellschafter

Als Entwurf gekenn­
zeichneter Jahres­
abschluss erfüllt nicht 
die Offenlegungspflicht
| Die Einreichung eines irrtümlich als 
„vor Feststellung“ bezeichneten Jah-
resabschlusses genügt der Offenle-
gungspflicht nicht. So lautet ein Be-
schluss des Oberlandesgerichts Köln. |

Es ist erforderlich, strenge formelle An-
forderungen an die Veröffentlichung zu 
stellen. Einerseits sind bei der Durch-
führung des Ordnungsgeldverfahrens 
keine – praktisch kaum erfüllbaren – 
Nachforschungspflichten zu verlangen 
und andererseits ist den Marktteilneh-
mern eine verbindliche Information be-
reitzustellen. Denn bis zu seiner Fest-
stellung hat ein Jahresabschluss nur 
den Charakter eines Entwurfs.

Beachten Sie | Die Offenlegungsfrist 
für den Jahresabschluss für 2023 en-
dete bereits am 31.12.2024. Das Bun-
desamt für Justiz hat aber mitgeteilt, 
dass es vor dem 1.4.2025 kein Ord-
nungsgeldverfahren einleiten wird. 
Quelle | OLG Köln, Beschluss vom 9.4.2024, 
Az. 28 Wx 2/24

Für Unternehmer

Viertes Bürokratieentlastungsgesetz verkündet
| Am 29.10.2024 wurde das Vierte Bürokratieentlastungsgesetz im Bundesge-
setzblatt verkündet (BGBl I 2024, Nr. 323). Aus steuerlicher Sicht hervorzuheben 
ist sicherlich die verkürzte Aufbewahrungsfrist für Buchungsbelege. |

Bislang galt eine Aufbewahrungsfrist 
für Buchungsbelege von grundsätzlich 
zehn Jahren. Diese Frist ist nun auf 
acht Jahre verkürzt worden (§  147 
Abs.  3 der Abgabenordnung und §  257 
Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs). Die Er-
leichterung gilt grundsätzlich bereits 
dann, wenn am Tag des Inkrafttretens des 
Gesetzes (1.1.2025) die bisherige 10-Jah-
res-Frist noch nicht abgelaufen war.

Auch die umsatzsteuerliche Frist zur Auf-
bewahrung von Rechnungen in §  14b 
Abs.  1 S.  1 Umsatzsteuergesetz (UStG) 

wurde an die neue Frist angepasst. Die 
Entlastung gilt grundsätzlich für alle 
Rechnungen, deren Aufbewahrungsfrist 
am 31.12.2024 noch nicht abgelaufen ist.

Ab 2025 werden die Schwellenwerte bei 
den Umsatzsteuer-Voranmeldungen 
von 7.500 EUR auf 9.000 EUR angeho-
ben. Wird der Schwellenwert nicht über-
schritten, muss die Voranmeldung nur 
vierteljährlich abgegeben werden.

Quelle | Viertes Bürokratieentlastungsge-
setz, BGBl I 2024, Nr. 323

Für Arbeitgeber

Lohnsteuer: Behandlung der Aufwendungen  
für sicherheitsgefährdete Arbeitnehmer

| Manche Arbeitnehmer sind wegen ihrer beruflichen Position sicherheitsgefährdet. 
Ihre Arbeitgeber tragen dann die Aufwendungen für Sicherheitsmaßnahmen. Das 
Bundesfinanzministerium hat nun dazu Stellung genommen, wie die vom Arbeitge-
ber getragenen oder ersetzten Aufwendungen lohnsteuerlich zu behandeln sind. |

Bei der lohnsteuerlichen Behandlung ist 
zu unterscheiden, ob es sich um steuer-
pflichtigen Arbeitslohn handelt oder 
die Vorteile im ganz überwiegend ei-
genbetrieblichen Interesse des Arbeit-
gebers gewährt werden (dann liegt 
kein steuerpflichtiger Arbeitslohn vor). 

Das Bundesfinanzministerium stellt zu-
nächst klar, dass Aufwendungen für das 
ausschließlich mit dem Personenschutz 
befasste Personal (z. B. Leibwächter) 
nicht zu steuerpflichtigem Arbeitslohn 
der zu schützenden Person führen. Denn 
diese Vorteile werden im ganz überwie-
gend eigenbetrieblichen Interesse des 
Arbeitgebers gewährt.

MERKE | Zudem geht das Bundesfi-
nanzministerium auf diese Punkte ein:

• Einbau von Sicherheitseinrichtungen,
• Arbeitnehmer mit Positionsgefähr-

dung,
• Zuflusszeitpunkt,
• Änderung der Gefährdungsstufe,
• Ersatz von Aufwendungen für den 

Einbau von Sicherheitseinrichtun-
gen und

• sicherheitsgeschützte Kfz.

Quelle | BMF-Schreiben vom 11.11.2024, Az. IV 
C 5 – S 2332/23/10006 :001, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 244745

Für Arbeitgeber

Sonderleistungen: Bundesfinanzhof zu steuerfreier  
Corona­Sonderzahlung gefragt
| Konnte ein Arbeitgeber Sonderleistungen wie z. B. Urlaubsgeld (worauf arbeits-
rechtlich kein Anspruch bestand) teilweise als steuerfreie Corona-Sonderzahlung 
nach § 3 Nr. 11a Einkommensteuergesetz auszahlen? Damit muss sich nun der 
Bundesfinanzhof in einem Revisionsverfahren mit dem Az. VI  R  25/24 befassen. 
Vorgelegt hat das Finanzgericht Niedersachsen. Es hat auf sein steuerzahlernach-
teiliges Urteil (24.7.2024, Az. 9 K 196/22) die Revision zugelassen. |
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Für alle Steuerpflichtigen

Jahressteuergesetz 2024 mit umfangreichen Neuregelungen

| Einige zentrale Gesetzesvorhaben hat der Bundestag noch vor dem Koalitionsbruch verabschiedet, darunter: das Jahres-
steuergesetz 2024. Da auch der Bundesrat am 22.11.2024 zugestimmt hat, sind zahlreiche Änderungen zu beachten. Nachfol-
gend werden wichtige Neuerungen bei der Einkommen- und Umsatzsteuer vorgestellt. |

Einkommensteuergesetz (EStG)

Mobilitätsbudgets: Zunächst ist darauf 
hinzuweisen, dass die geplante Erweite-
rung der bisherigen Pauschalbesteue-
rungsvorschriften um Möglichkeiten zur 
Nutzung moderner Fortbewegungs-
möglichkeiten (wie z. B. E-Scooter, Sha-
ring-Angebote und Fahrtdienstleistun-
gen) nun doch nicht umgesetzt wurde.

Steuerbefreiung für kleine Photovoltaik-
anlagen (§ 3 Nr. 72 EStG)
Die für die Anwendung der Steuerbefrei-
ung zulässige Bruttoleistung laut Markt-
stammdatenregister wurde von 15 kW 
(peak) auf 30 kW (peak) je Wohn- oder 
Gewerbeeinheit erhöht. Durch die Ände-
rung wurde weiter klargestellt, dass auch 
bei Gebäuden mit mehreren Gewerbe-
einheiten (aber ohne Wohneinheiten) 
Photovoltaikanlagen bis zu 30 kW (peak) 
je Gewerbeeinheit begünstigt sind. 

MERKE | Die Neuregelung gilt für 
Anlagen, die nach dem 31.12.2024 an-
geschafft, in Betrieb genommen oder 
erweitert werden.

E-Bilanz
Die Verpflichtung zur elektronischen 
Übermittlung von Bilanzen sowie Ge-
winn- und Verlustrechnungen (E-Bilanz, 
§ 5b EStG) erstreckt sich nun auch auf die 
zugrunde liegenden Kontennachweise, 
das Anlagenverzeichnis sowie die Ver-
zeichnisse nach § 5 Abs. 1 S. 2 EStG und 
§ 5a Abs. 4 EStG.  

Die Übermittlungsverpflichtung für den 
Anlagenspiegel, die sich bislang zum 
Teil aus handelsrechtlichen Regelungen 
ergab, wurde jetzt ausdrücklich in § 5b 
Abs. 1 EStG geregelt. Jede für steuerli-
che Zwecke zu erstellende Bilanz ist 
ebenfalls von der Übermittlungspflicht 
umfasst. Das gilt auch für den Anhang, 
den Lagebericht, den Prüfungsbericht 
und die Verzeichnisse nach § 5 Abs. 1  
S. 2 und § 5a Abs. 4 EStG.

Anwendung: Die Übermittlungspflicht 
der Kontennachweise gilt für Wirt-
schaftsjahre, die nach dem 31.12.2024 
beginnen. Die weiteren neuen Über-

mittlungspflichten finden erst für Wirt-
schaftsjahre Anwendung, die nach dem 
31.12.2027 beginnen.

Beteiligungsidentische Personengesell-
schaften: Buchwertübertragung
§ 6 Abs. 5 EStG ermöglicht unter den 
dort genannten Voraussetzungen eine 
steuerneutrale Überführung bzw. Über-
tragung von Wirtschaftsgütern. Etwaige 
stille Reserven werden somit nicht auf-
gedeckt.

Das Bundesverfassungsgericht (Be-
schluss vom 28.11.2023, Az. 2 BvL 8/13) 
hat entschieden, dass § 6 Abs. 5 S. 3 EStG 
mit dem Grundgesetz unvereinbar ist, 
soweit beteiligungsidentische Personen-
gesellschaften von Übertragungen von 
Wirtschaftsgütern zum Buchwert aus-
geschlossen werden. Dies ermöglicht 
nun die Neuregelung in §  6 Abs.  5 S.  3 
Nr. 4 EStG. 

Anwendung: Gilt rückwirkend für alle 
offenen Fälle. 

MERKE | Auf gemeinsamen Antrag 
der Mitunternehmer zum Zeitpunkt der 
Übertragung kann aus Vertrauens-
schutzgründen für Übertragungen vor 
dem 12.1.2024 aber von einer Anwen-
dung des § 6 Abs. 5 S. 3 Nr. 4 EStG ab-
gesehen werden (§ 52 Abs. 12 EStG).

Bonusleistungen der gesetzlichen 
Krankenkassen
Die von einer gesetzlichen Kranken-
kasse auf Basis von § 65a SGB V ge-
währte Geldprämie (Bonus) für ge-
sundheitsbewusstes Verhalten kann 
eine die Sonderausgaben mindernde 
Beitragserstattung darstellen. Hierzu 
hat das Bundesfinanzministerium mit 
Schreiben vom 16.12.2021 eine Verein-
fachung geschaffen: 

 • Bonusleistungen bis zur Höhe von 
150 EUR pro versicherte Person 
stellen Leistungen der gesetzlichen 
Krankenversicherung dar und min-
dern die Sonderausgaben nicht. 

Beachten Sie | Diese Regelung wurde 
ursprünglich bis Ende 2023 befristet 
und dann für bis zum 31.12.2024 ge-

leistete Zahlungen verlängert (BMF-
Schreiben vom 28.12.2023, Az. IV C 3 - S 
2221/20/10012 :005). Die Vereinfa-
chungsregelung wurde nun gesetzlich 
verstetigt. 

Kinderbetreuungskosten
Kinderbetreuungskosten können nach  
§ 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG als Sonderausga-
ben steuerlich absetzbar sein. Folgende 
Aspekte sind hier zu beachten:

 • Abzug von 2/3 der Betreuungsleis-
tungen, maximal 4.000 EUR/Jahr 
(wirksam damit 6.000 EUR).

 • Der Abzug ist zulässig für haushalts-
zugehörige Kinder unter 14 Jahren 
(oder Behinderung, Eintritt vor 
dem 25. Lebensjahr, Übergangsre-
gel 27. Lebensjahr).

 • Grundsätzlich erforderlich: Rech-
nung und Überweisung.

 • Nicht abziehbar: Kosten für Sach-
leistungen und die Vermittlung be-
sonderer Fähigkeiten (z. B. Musik-, 
Sprach-, Sportunterricht).

MERKE | Mit Wirkung ab 2025 wurde 
die Abzugsmöglichkeit von 2/3 der Auf-
wendungen auf 80 % der Aufwendungen 
und der Höchstbetrag von 4.000 EUR je 
Kind auf 4.800 EUR je Kind erhöht.

Verlustverrechnungsbeschränkung  
bei Termingeschäften
Bislang galt folgende Regelung: Verluste 
aus Termingeschäften dürfen nur mit 
Gewinnen aus Termingeschäften und 
solchen aus Stillhalterprämien, nicht 
aber mit Gewinnen aus anderen Kapital-
anlagen ausgeglichen und verrechnet 
werden. Darüber hinaus sind der Ver-
lustausgleich und die Verlustverrech-
nung auch der Höhe nach auf jährlich 
20.000 EUR beschränkt. 

Nicht ausgeglichene Verluste sind in die 
Folgejahre vorzutragen und dort jeweils 
i. H. von 20.000 EUR mit Gewinnen aus 
Termingeschäften oder mit Einkünften 
aus Stillhalterprämien zu verrechnen.

Beachten Sie | Der Bundesfinanzhof  
(7.6.2024, Az. VIII B 113/23) hält diese Re-
gelung (§ 20 Abs. 6 S. 5 EStG) für nicht 
mit dem Grundgesetz vereinbar.
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

MERKE | Mit der Streichung des ge-
sonderten Verlustverrechnungskrei-
ses für Termingeschäfte und der be-
tragsmäßigen Beschränkung der Ver-
rechenbarkeit von Verlusten aus For-
derungsausfällen kommt dem Verein-
fachungsaspekt der Abgeltungsteuer 
wieder mehr Bedeutung zu. Gleichzei-
tig wird den verfassungsrechtlichen 
Bedenken des Bundesfinanzhofs Rech-
nung getragen.

Anwendung: Gilt grundsätzlich in allen 
offenen Fällen. 

Private Veräußerungsgeschäfte 
Private Veräußerungsgeschäfte mit 
Grundstücken, bei denen der Zeitraum 
zwischen Anschaffung und Verkauf 
nicht mehr als zehn Jahre beträgt, un-
terliegen der Besteuerung (§ 23 EStG). 
Ausgenommen sind aber Wirtschafts-
güter, die

 • im Zeitraum zwischen Anschaffung 
und Veräußerung ausschließlich 
zu eigenen Wohnzwecken oder

 • im Jahr der Veräußerung und in 
den beiden vorangegangenen Jah-
ren zu eigenen Wohnzwecken ge-
nutzt wurden.

Der Bundesfinanzhof (26.9.2023, Az. IX R 
13/22) hatte entgegen der Ansicht der 
Finanzverwaltung Folgendes entschie-
den: Derjenige, der als Beteiligter einer 
Erbengemeinschaft einen Erbanteil an 
einer Erbmasse erwirbt, zu der auch ein 
Grundstück gehört, das er nachfolgend 
innerhalb von zehn Jahren veräußert, 
löst keinen Vorgang nach § 23 EStG aus. 

Als Reaktion auf die Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs wurde in § 23 EStG 
eine steuerzahlerunfreundliche Anpas-
sung vorgenommen. Hier wurden die 
Wörter „oder Gesamthandsvermögen“ 
ergänzt. 

Anwendung: Die Regelung gilt in allen 
offenen Fällen.

Abziehbarkeit von Unterhaltsaufwen-
dungen (§ 33a Abs. 1 S. 12 EStG)
Ein Abzug von Unterhaltsaufwendun-
gen bei Zahlung von Geldzuwendungen 
wird nur durch Banküberweisung an-
erkannt. Bislang wurden auch andere 
Zahlungswege zugelassen (z. B. Mit-
nahme von Bargeld bei Familienheim-
fahrten). 

Nachweiserleichterungen können nach 
allgemeinen Billigkeitsgrundsätzen bei 
Vorliegen besonderer Verhältnisse (bei-

spielsweise im Fall eines Krieges) im 
Wohnsitzstaat der unterhaltenen Person 
aufgrund einer darauf beruhenden Ver-
waltungsregelung gewährt werden.

Anwendung: Gilt ab dem Veranlagungs-
zeitraum 2025.

Haushaltsnahe Dienst- und Hand-
werkerleistungen
Voraussetzung für alle Steuerermäßi-
gungen nach § 35a EStG ist der Erhalt 
einer Rechnung und die Zahlung auf 
das Konto des Leistungserbringers. 
Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs 
(12.4.2022, Az. VI R 2/20) ging dies aus 
dem bisherigen Wortlaut des § 35a Abs. 5 
S. 3 EStG im Hinblick auf Pflege- und 
Betreuungsleistungen nicht eindeutig 
hervor.

Anwendung: Gilt ab dem Veranlagungs-
zeitraum 2025.

Umsatzsteuergesetz (UStG)

Reform der Kleinunternehmerregelung
Im neuen § 19 Abs. 1 UStG werden von 
inländischen Kleinunternehmern be-
wirkte Umsätze von der Umsatzsteuer 
befreit. Mit Wirkung ab 2025 wurde also 
eine echte Steuerbefreiung eingeführt 
(bislang wurde bei Kleinunternehmern 
die Umsatzsteuer „nicht erhoben“). 

Voraussetzung für die Befreiung ist, 
dass Umsatzgrenzen eingehalten wer-
den. Diese wurden von 22.000 EUR im 
vorangegangenen Jahr auf 25.000 EUR 
und im laufenden Jahr von 50.000 EUR 
auf 100.000 EUR angehoben.

Beachten Sie | Bei Überschreiten der 
100.000 EUR-Grenze kommt es zu ei-
nem unterjährigen Wegfall der Klein-
unternehmerregelung! 

Nimmt der Unternehmer seine gewerb-
liche oder berufliche Tätigkeit auf, ist  
§ 19 Abs. 1 S. 1 UStG in der neuen Fas-
sung mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass der Gesamtumsatz im laufenden 
Kalenderjahr den Betrag von 25.000 EUR 
nicht überschreitet. Bereits der Umsatz, 
mit dem die Grenze überschritten wird, 
unterliegt der Regelbesteuerung. Die bis 
zum Zeitpunkt der Überschreitung be-
wirkten Umsätze sind steuerfrei.

Außerdem wurde die Verzichtserklä-
rung neu befristet (bis zum letzten Tag 
des Monats Februar des zweiten auf 
den Besteuerungszeitraum folgenden 
Kalenderjahrs).

MERKE | Nach dem Jahressteuerge-
setz 2024 müssen Kleinunternehmer 
(auch über die Übergangsregelung 
nach § 27 Abs. 38 UStG hinaus) keine 
elektronischen Rechnungen (E-Rech-
nungen) ausstellen. Zum Empfang von 
E-Rechnungen müssen sie allerdings 
in der Lage sein.

Neben vielen Anpassungen am bisheri-
gen System kann die Kleinunterneh-
merregelung auch erstmalig im EU-
Ausland in Anspruch genommen wer-
den. Die Voraussetzungen hierfür re-
gelt § 19a UStG „Besonderes Melde-
verfahren für die Anwendung der Steu-
erbefreiung in einem anderen Mitglied-
staat.“

Anwendung: Gilt ab 1.1.2025.

Änderungen beim Zeitpunkt des Vor-
steuerabzugs (§ 15 Abs. 1 UStG) 
Unterliegt der Leistungserbringer der 
Ist-Besteuerung, kann der Leistungs-
empfänger den Vorsteuerabzug erst 
dann und insoweit geltend machen, als 
er eine Zahlung auf eine an ihn ausge-
führte Leistung erbracht hat.

Zum Hintergrund: Die Umsatzsteuer 
wird grundsätzlich nach vereinbarten 
Entgelten (Soll-Besteuerung) berech-
net. Unter gewissen Voraussetzungen 
kann die Umsatzsteuer aber antrags-
gemäß auch nach vereinnahmten Ent-
gelten (Ist-Besteuerung) berechnet 
werden, sodass ein Liquiditätsvorteil 
möglich ist.

Anwendung: Die Neuregelung ist erst-
mals auf Rechnungen anzuwenden, die 
nach dem 31.12.2027 ausgestellt wer-
den.

Quelle | Jahressteuergesetz 2024, BGBl I 2024, 
Nr. 387


